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Datum Gremium Zuständigkeit 
16.01.2018 Jugend- und Kulturausschuss Vorberatung 
 
 
Haushalt 2018 - Tourismus, Wirtschaftsförderung, Kultur 
 
In der Sitzung des Stadtrates am 19.12.2017 (St/StR/06/2017, P. Ö9) wurde der Verwaltungs-
entwurf des Haushaltsplanes 2018 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Jugend- und 
Kulturausschusses fällt u.a. folgendes Produkt: 
 

 575.00 – Tourismus      Seite 33/34 
 
Ergebnishaushalt 
Gegenüber den Haushaltsansätzen 2017 haben sich bei dem o.g. Produkt keine wesentlichen 
Änderungen ergeben. 
 
Investitionen 
Für die Einrichtung einer Energiesäule am Wohnmobilstellplatz auf der Schlossinsel sind für die 
Anschaffung und Installation 3.000 € vorgesehen. Die Benutzung der Stellplätze ist im Sinne 
der Tourismusförderung grundsätzlich kostenfrei. Die elektrische Versorgung erfolgt jedoch ge-
gen Kostenerstattung. Hierzu müssen sich die Camper im Tourismusbüro oder im Restaurant 
Torhaus anmelden, der Anschluss muss dann aufgeschlossen und die Versorgungspauschale 
am Ende des Aufenthalts abgerechnet werden. Dieser Aufwand ist vergleichsweise hoch, zu-
dem erfolgt die Anreise häufig außerhalb der Öffnungszeiten. Um den Gästen einen möglichst 
angenehmen und reibungslosen Aufenthalt zu bieten und den Verwaltungsaufwand zu reduzie-
ren, wird die Installation einer Energiesäule vorgeschlagen. Dabei können sich die Camper 
durch Geldeinwurf einen Anschluss freischalten und sich selbst mit elektrischer Energie versor-
gen ohne bei An- und Abreise auf das Antreffen einer Serviceperson angewiesen zu sein. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Der Haushaltsplanentwurf 2018 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Im Finanz-
haushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung. 
 
 
M o o r m a n n 
Fachdienst I 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei dem Produkt Tourismus (575.00) sind ohne weite-
re Änderungen im Haushaltsplan der Stadt Fürstenau für das Jahr 2018 zu veranschlagen. 
 
 
W a g e n e r  T r ü t k e n 
Fachdienst II  Stadtdirektor 
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